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Landesamt für Besoldung und Versorgung 

Nordrhein-Westfalen

Postfach

40192 Düsseldorf

Anpassung der Familienzuschläge ab dem 3. Kind für das Jahr 2020
Antrag/Widerspruch 
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich erhalte für das Jahr 2020 Kindergeld und Familienzuschläge zu meinen Dienstbezügen für insgesamt  3 (ggf. weitere .......) Kinder. Die Familienzuschläge für das Jahr 2020 sind ab dem 3. Kind rechtswidrig zu niedrig bemessen.

I. Die Besoldung des Richters/Beamten mit mehr als 2 Kindern ist auch seit dem 1. Januar 2020 – bezogen auf die familienbezogenen Bestandteile – nicht amtsangemessen und daher verfassungswidrig zu niedrig. 

Das Bundesverfassungsgericht hat in der Entscheidung vom 04.05.2020 – 2 BvL 6-8/17 – juris- die Besoldung von Richtern/Beamten mit mehr als zwei unterhaltsberechtigten Kindern im Land Nordrhein-Westfalen in den Jahren 2013 bis 2015 für nicht amtsangemessen angesehen und damit für mit dem Grundgesetz unvereinbar erklärt. Das Gericht hat dem Landesgesetzgeber eine Frist für eine Neuregelung bis zum 31.07.2021 gesetzt.

Bei dieser Sachlage ist mit einer weiteren Klärung der amtsangemessenen Besoldung kinderreicher Landesbediensteter auch für das Jahr 2020 zu rechnen, da aufgrund der vom Bundesverfassungsgericht entwickelten Grundsätze die auch aktuellen Kinderzuschläge zu niedrig angesetzt sein dürften. Es erscheint daher durchaus wahrscheinlich, dass auch im Jahr 2020 eine verfassungswidrige Alimentation gegeben sein kann und eine Anpassung der Zuschläge erforderlich ist.
Da mit einer gesetzlichen Neuregelung der Zuschläge nicht kurzfristig, insbesondere im laufenden Jahr nicht mehr zu rechnen sein dürfte, beantrage ich zur Fristwahrung

abweichend von dem bisherigen Zahlbetrag für mich höhere Familienzuschläge für das 3. Kind und weitere Kinder für das Jahr 2020 neu zu  berechnen, festzusetzen und zu zahlen.

II. Ich bitte diesen Antrag zugleich vorsorglich als anspruchswahrenden 
Widerspruch
ohne vorherige Ablehnung durch Verwaltungsakt im Sinne des Urteils des BVerwG vom 28.06.2001 -2 C 48/00- BVerwGE 114, 350-356 zu verstehen.

III. Ich bitte um Bestätigung des Eingangs meines Antrags/Widerspruchs.
Mit freundlichen Grüßen

Unterschrift

